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ist mit der Seide- thatsächlich ein Körper
verbunden, der befähigt ist, das Fuchsin
durch chemische Affinität auszufällen uud
zu binden. Trotzdem färbt sich tannirte
Seide im Fuchsinbade nicht, weil ihr Lösungs-
vermögen für den Farbstoff fast auf Null
herabgesetzt ist.

Fasst man den Färbeprocess in dieser
"Weise auf, so begreift man den Zweck und
die Notwendigkeit all der durch Erfahrung
gefundenen färberischen Kunstgriffe — das
stete Umziehen der Faser im Bade (welches
dem Schütteln mit dem Aether entspricht),
die Nothwendigkeit eines gewissen Verhält-
nisses zwischen der Menge der Faser und
der des Färbebades u. s. w.

Bei den Substantiven Färbungen kommt
darnach die chemische Natur der Substanzen,
aus denen die Fasern sich aufbauen, nur
insofern in Betracht, als sie ihr Lösungs-
vermögen für Farbstoffe beeinflusst. Das
Fibro'in der Seide hat die grösste Affinität
für Farbstoffe, weil es eben die meisten
Farbstoffe leichter löst, als Wasser. Das
Lösungsvermögen des Keratins der "Wolle
steht etwas niedriger; die Cellulose der
Baumwolle besitzt nur für einige wenige
Farbstoffe ein Lösungsvermögen,' welches
grösser ist, als das des Wassers. Aus diesem
Grunde lässt sich gerade bei der CelLulose
manche Lösungserscheinung beim Färben
beobachten. Es sei nur an diejenigen Farb-
stoffe erinnert, deren Löslichkeit in Cellulose
so wenig grösser ist, als die in Wasser,
dass man den Färbeprocess durch künstliche
Verringerung der Wasserlöslichkeit durch
Zusatz von Kochsalz beschleunigen muss
(Stilbenfarbstöffe). Es sei ferner des Um-
standes gedacht, dass die dickwandige Leinen-
faser sich viel schwerer abfärbt, als die
dünnwandige Baumwollfaser, welche die
Cellulose in viel feinerer Vertheilung dem
Färbebade darbietet und daher das Aus-
schütteln begünstigt. Die noch dünnwandi-
geren Bombay- und Kapokfasern werden sich
vermuthlich noch leichter färben lassen, als
Baumwolle.

Ein Punkt verdient noch besonderer
Erwähnung, die Frage, weshalb Farbstoffe
nicht immer mit derselben Farbe sich in
der Faser lösen wie im Wässer. Weshalb
färbt die g«lbrothe Lösung des Congorothes
ein Scharlachroth auf Baumwolle u. s. w.?
Weshalb wird aber auch eine braune wässe-
rige Jodlösung von Chloroform violett aus-
geschüttelt? Weshalb ist Überchromsänre
nur in ätherischer Lösung schön himmel-
blau? Weshalb lösen sich die farblosen
Isonitrolsäuren mit blauer Farbe in Benzol?
Es fehlt also nicht an Analogie, wenn auch

die Gründe dieser Erscheinungen vorläufig
noch räthselhaft sind.

Auch bei den sog. adjectiven Färbungen
haben wir Lösungserscheinungen, welche sich
aber in erster Linie zwischen Faser und
Beize abspielen. Ist einmal die Beize von
der Faser gelöst, so ist ihre weitere Auf-
gabe die, dem Lösungsvorgange zu Hilfe zu
kommen, indem sie den in die Faser hin-
einwandernden Farbstoff niederschlägt und
festhält, so dass schliesslich aller Farbstoff
doch bei der Faser verbleibt.

Neue Bücher.
O. Hammarsten: Lehrbuch der physio-

logischen Chemie. (Wiesbaden, J. F.
Bergmann.) Pr. 8,60 M.
Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, den Stu-

direnden und Ärzten eine kurz gedrängte 'Dar-
stellung der Hauptergebnisse der physiologisch-
chemischen Forschung wie auch der Hauptzüge
der physiologisch-chemischen Arbe i t sver fahren
zu liefern. Das Buch ist aber auch für Chemiker ,
welche . sich einen Überblick . über dieses Gebiet
verschaffen wollen, empfehlenswer t h.

E. v. Hoyer: Kurzes Handbuch der Maschi-
nenkunde. (München, Th. Ackermann.)

Das Buch soll umfassen:
1. Maschinenelemente,
2. Technische Feuerungsanlagen,
3. Kraftmaschinen,
4. Werkmaschinen.
5. Zustandsmaschinen.
Die vorliegende erste Lieferung — etwa */10

des Ganzen — verspricht Gutes; eine nähere
Besprechung wird erfolgen, sobald das Werk
fertig vorliegt. . F.

H. Köhler;- Carbolsäure und Carbol-
säure-Präparate, ihre Geschichte,
Fabrikation, Anwendung und Unter-
suchung. (Berlin, Ju l ius Springer.)
Pr. 4 M.
Verf. gibt eine ausführliche Geschichte der

Carbolsäure, beschreibt sehr eingehend die Ge-
winnung und Reinigung der Carbolsäure, deren
Eigenschaften, Verhalten und Anwendung der
Carbolsäure, schliesslich Nachweisung, Bestimmung
und Prüfung. Überall ist die betr. Litteratur
angeführt, so dass diese Arbeit für Wissenschaft
und Praxis werthvoll erscheint. r.

K. B. Lehmann: Die Methoden der prak-
tischen Hygiene. Anleitung zur Unter-
suchung und Beurtheilung der Aufgaben
des täglichen Lebens. Für Ärzte, Che-
miker und Juristen. (Wiesbaden, J. F.
Bergmann.)

Nach der Vorrede wollte Verf. „dem Anfänger
auf dem Gebiete der hygienischen Untersuchung
eine ausführliche, möglichst verständlich gehaltene,
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aber doch streng wissenschaftliche Anleitung bei
seinen Untersuchungen liefern. Es ist dabei vor
Allem das Bedürfniss des Mediciners sowohl beim
hygienischen Praeticum wie später in der Praxis
als Amtsarzt in's Auge gefasst; ebenso aber sollten
Chemiker, Apotheker, Yerwaltnngsbeamte und
Juristen, sowie die Lehrer der Naturwissenschaften
wenigstens bestimmte Theile dieser Anleitungen
mit Vortheil verwerthen können."

Diesem Umstände ist es wohl zuzuschreiben,
dass die chemische Fachlitteratur fast gar nicht
berücksichtigt ist. Dieser Mangel tritt z. B. beson-
ders hervor bei Wasser bez. Abwasser. Das
Buch kann daher ein solches über hygienisch-
chemische Untersuch ungsverfahren nicht er-
setzen, bildet aber eine werthvolle — gleichsam
medicinisch-hygienische — Ergänzung dazu und
kann daher besonders allen Nahrungsmittelunter-
suchungsanstalten und Apothekern bestens empfohlen
werden.

L. Leuchtmann: Süsse Medicinalweine
und ihre Verfälschungen. (Wien, Carl
Gerold's Sohn.)

Verf. wendet sich auf nur 14 Seiten kleinsten
Formates gegen die gezuckerten Weine.

A. Pinner: Repetitorium der organi-
schen Chemie. 9. Auflage. (Berlin,
Robert Oppenheim.) Pr. geb. 7,50 M.

Das Buch ist mit besonderer Rücksicht auf
die Studierenden der Medicin und Pharmacie ge-
schrieben. Die Thateache, das innerhalb 18 Jahre
9 Aufl. erforderlich waren, zeigt, dass es auch für
weitere Kreise werthvöll ist.

C. Schnabel: Lehrbuch der allgemeinen
Hüttenkunde. Mit 533 Abbild. (Berlin,
Julius Springer).

Das Buch soll den Stndirenden in das um-
fangreiche Gebiet der Hüttenkunde einführen.
Verf. bespricht

1. Die Körper, aus welchen die Metalle ge-
wonnen werden.

2. Die Verfahren der Abscheidung der Metalle
ans den metallhaltigen Körpern.

3. Die Körper, mit deren Hilfe die Abschei-
dung der Metalle herbeigeführt oder gefördert
wird.

4. Die Erzeugung der für die Metallgewin-
nung erforderlichen Wärme.

5. Die Erzeugung der für die Metallgewin-
nung erforderlichen Elektricität.

6. Die Vorrichtungen für die Metallgewin-
nung.

7. Die Erzeugnisse des Hüttenbetriebes.
Die Anordnung des ungemein reichhaltigen

Stoffes ist übersichtlich, die durch gute Abbil-
dungen erläuterte Beschreibung der verschiedenen
Vorrichtungen leicht verständlich, so dass das
Buch auch für Hütten Chemiker, welche bereits in
der Praxis stehen, beachtenswerth ist.

Selbstverständlich macht diese Übersicht der
Arbeitsverfahren ein Lehrbuch der beson-
deren Hüttenkunde mit Anordnung nach den

Stoffen (vgl. Z. 1890, 581) keineswegs über-
flüssig, sie bildet aber eine sehr werthvolle,
ja nothwendige Vorstufe für dieselbe. F.

Verschiedenes.
Die Rechte und Pflichten des Heraus-

gebers einer Fachzeitschrift werden in zwei
freisprechenden Erkenntnissen wesentlich geklärt;
den in der Pharmztg. No. 105 abgedruckten Er-
kenntnissen seien daher folgende Angaben ent-
nommen :

Die II. Ferienstrafkammer des Land-
gerichts I in Berlin hat in der Strafsache gegen
den Redacteur der Pharmztg. Dr. Böttger in der
Sitzung vom 2. Aug. 1890 zu Recht erkannt:

„dass der Angeklagte nicht schuldig der Be-
leidigung durch die Presse, deshalb freizu-
sprechen, die Kosten des Verfahrens der
Staatskasse zur Last zu legen."

Aus den „Gründen" ist hervorzuheben, dass
sich die von der Düsseldorfer Regierung veranlasste
Anklage auf 2 von Böttger selbst verfasste Arti-
kel in der Pharmztg. bezieht. Der erste beanstan-
dete Satz lautet:

„Für eine Regierung mag es freilich zuweilen
angenehmer sein, dass über ihre Verwaltung
nichts in die Öffentlichkeit dringt, allein in
den patriarchalischen Zeiten, wo man den
„Unterthanen" einfach verbot, etwas in die
Zeitungen zu schreiben, leben wir heut Gott
sei Dank nicht mehr. Das Recht der öffent-
lichen Kritik von Massregeln der Verwal-
tung muss jedem Staatsbürger unbenommen
bleiben."

Die „Gründe" fahren dann fort:
.Selbst wenn man annehmen wollte, dass "die mehr-

erwähnten Worte dircct gegen die Düsseldorfer Regierang
gerichtet sind, so hat das Gericht dennoch in denselben eine
Beleidigung dieser Regierang nicht zu finden vermocht, da
in den qn. Worten der Ausdruck einer Geringschätzung der
gedachten Regierung gegenüber nicht gefunden werden kann.

Anders ist die Suchlage bei dem zweiten von der An-
klage angegriffenen Artikel in No. 17 der Pharmztg. Jahr-
gang 34. Hier erblickt dieselbe eine Beleidigung der Düssel-
d/rfer Regierung in folgenden Worten:

„Die Regierang thut aber sehr Unrecht, wenn sie durch
Einführung des Vertuschungssysteins alle Couflicte,
die sich ans den geschilderten Zustanden ergeben
müssen, der Öffentlichkeit entziehen will, um die
Centralbebörde in dem Glauben zu belassen, dass im
Apothekerwesen alles glatt geht, während in Wirklich-
keit nur die Abhängigkeit, in der der Apothe er lebt,
ihm den Mund verschliesst."

In diesem Satze wird deutlich von einer Bezirksregie-
rung im Gegensatze zu der Gentralbehörde gesprochen, und
dass die Düsseldorfer Bezirksregierung gemeint ist, ergiebt'
der dem angeführten Satze anmittelbar vorausgehende:

„Conflicte wie der Düsseldorfer sind dann unvermeid-
lich,"

sowie voi Allem die Richtung des ganzen Artikels, der sich,
wie schon die Überschrift sa^gt, eben mit der oben genann-
ten Verfügung der Düsseldorfer Regierang beschäftigt, sowie
das thatsächliche Verhältmss, weil nur die Düsseldorfer Re-
gierung es sein konnte, welche durch eben jene Verfügung
nach der Ansicht des Verfassers den Weg des Vertnschnngs-
systems betreten hatte.

Das Gericht hat sich hiernach der Ansieht nicht ver-
schlossen, dass jener Satz, insbesondere durch den Vor-
wurf der .Einführung des Vertnschunggsystems", objectiv
eine Beleidigung enthält.

Das Wort .Vertuschungssystem" macht der Regierung
den Vorwarf: sie suche, und zwar gewohnheitsm&ssig, Ver-
hältnisse bez. Maassregeln zu verschweigen bez. zu verheim-
lichen, welche ihrer Natur nach im Interesse des Gemein-
wohls an die Öffentlichkeit kommen müssten.

Es liegt auf der Hand, dass ein solcher Vorwurf eine
Bezeugung der Geringschätzung der Regierung und somit
eine Beleidigung enthält.




